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Darstellungen ohne Normcharakter
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1. Änderung
B-Plan Wildberg Nr. 1

"Werdersteg"

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), das durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. März 2020  (BGBl. I S. 587) 
geändert  worden ist

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) 

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. De- zember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), 
die durch Artikel 3 des Gesetzes 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) geändert  worden ist

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. No- 
vember 2018 (GVBl. I/18, Nr. 39)

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. 
I/07, S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl. I/19, 
Nr. 38)

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) 
vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4 März 
2020 (BGBl. I S. 440) geändert  worden ist

Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgisches 
Naturschutzausführungsgesetz- BbgNatSchAG) vom 21. Januar 2013 (GVBl. I/13, Nr. 3), 
geändert  durch Artikel 2 Abs. 5 des Gesetzes vom 25. Januar 2016 (GVBl. I/16, Nr. 5)

Verordnung über die Zuständigkeit der Naturschutzbehörden (Naturschutzzuständig-  
keitsverordnung-NatSchZustV) vom 27. Mai 2013 (GVBl. II/13, Nr. 43)

Satzung der Gemeinde Temnitztal über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Wildberg Nr. 1 "Werdersteg"

Teil A - Planzeichnung 
Maßstab 1: 500

Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786)
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Vermessergrundlage

I Planungsrechtliche Festsetzungen

1. Art der baulichen Nutzung
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 1 Abs. 6 Nr. 1/ § 4 Abs. 3 BauNVO
Allgemeines Wohngebiet WA (§ 4 BauNVO)

Diese Festsetzung wird geändert:
Alte Fassung:
Die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 Nr. 2-5 BauNVO sind nicht zulässig.
Die unbebauten Flächen der Grundstücke dürfen nicht zu anderen Zwecken als den mit der 
Nutzung gem. § 4 BauNVO verbundenen Zwecken genutzt werden.
Neue Fassung:
Die sonst nach § 4 Abs. 3 BauNVO in einem allgemeinen Wohngebiet als Ausnahme 
zulässigen Nutzungen sind im Gebiet der 1. Änderung des Bebauungsplanes Wildberg Nr. 1 
auch als Ausnahme nicht zulässig.

Diese Festsetzung entfällt , (da die Grundflächenzahl und die Anzahl der zulässigen 
Vollgeschosse in der Planzeichnung festgesetzt werden):
Alte Fassung:
2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB)
Das Maß der baulichen Nutzung ist nach § 17 (1) BauNVO durch Grundflächenzahl (GRZ) 
und durch die Anzahl der Vollgeschosse festgelegt.
Neue Fassung:
2. Die bisherige Festsetzung ist entfallen.

Neue Festsetzung zum 2. Vollgeschoss:
2. II. Vollgeschoss nur im Dachraum
Bei dem Bau eines II. Vollgeschosses ist dieses nur zulässig als Vollgeschoss unter einer 
Dachschräge mit einer Mindestdachneigung von 35°.

Diese Festsetzung wird geändert:
Alte Fassung:
3. Überbaubare Grundstücksfläche  (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB u. § 23 BauNVO)
Die überbaubaren Grundstücksflächen  sind durch Baugrenzen festgesetzt. Gemäß § 23 (3) 
BauNVO können Auskragungen (Hauseingangsüberdachungen, Balkon u. dgl.) bis zu 1,50 
m die im Plan festgesetzten Baugrenzen überschreiten.
Neue Fassung:
3. Überbaubare Grundstücksfläche  (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 Abs. 3 BauNVO)
Die in der Planzeichnung festgesetzten Baugrenzen dürfen durch Auskragungen 
(Hauseingangsüberdachungen, Balkone u. dgl.) um bis zu 1,5 m überschritten werden. Mit 
dem Hauptgebäude verbundene, nicht überdachte Außenterrassen dürfen die Baugrenzen 
um bis zu 3,0 m überschreiten. Diese Überschreitung ist nicht zulässig bei der zur 
öffentlichen Verkehrsfläche „Am  Königsgraben“  festgesetzten Baugrenze.

Diese Festsetzung entfällt:
Alte Fassung:
4. Nebenanlagen
(§ 9 (1) BauGB u. § 14 BauNVO)
Nebenanlagen gemäß § 14 (1) BauNVO wie z.B. Einfriedungen, Sicht- und 
Lärmschutzwände , Pergolen u. ä. sind entsprechend § 23 (5) BauNVO in den nicht 
überbaubaren Grundstücksflächen  zugelassen.
Nebenanlagen wie Gartenhäuser , Geräteschuppen u. ä. bis max. 30 m3 sind zulässig. 
Nebenanlagen gemäß § 14 (2) BauNVO sind insgesamt zulässig. In Abstandsflächen sind 
Nebenanlagen generell nicht zulässig.
Neue Fassung:
4. Die bisherige Festsetzung ist entfallen.

Diese Festsetzungen entfallen:
Alte Fassungen:
5. Garagen und Stellplätze
(§ 9 (1) Nr. 4 und Nr. 22 BauGB)
5.1 Garagen bzw. Carports sind nur innerhalb der überbaubaren Flächen zulässig.
5.2 Garagen und Stellplatzteilflächen innerhalb der überbaubaren Flächen sind in den 
Baukörper zu integrieren oder im baulichen Zusammenhang auszuführen. Der 
Zusammenhang kann auch durch Bauteile hergestellt werden.
Neue Fassungen:
5.1 und 5.2 Die bisherigen Festsetzungen sind entfallen.

Neue Festsetzung zur Anordnung von Garagen:
5. Anordnung von Garagen (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB)
Bei dem Bau einer Garage ist ein Abstand von mindestens 3,0 m von der 
Straßenbegrenzungslinie einzuhalten.

Diese Festsetzung betrifft nicht den Änderungsbereich:
6. Verkehrsflächen
(§ 9 (1) Nr. 11 BauGB)
Die Verkehrsflächen, die mit VB gekennzeichnet sind, sind gemäß der Empfehlung für die 
Anlage von Erschließungsstraßen (EAE 85) nach dem Mischprinzip herzustellen. Innerhalb 
der Verkehrsflächen (VB) sind eine Fahrbahn in einer Breite von max. 4,00 Metern und ein 
einseitig geführter Gehweg in einer maximalen Breite von 1,5 Metern zulässig. In 
Einmündungsbereichen von Straßen kann die Befestigung über die gesamten 
Verkehrsflächenbreiten erfolgen. Für die übrigen, nicht befestigten Flächen gilt die 
Festsetzung 7.2.8.

7. Maßnahmen zum Ausgleich, zum Ersatz oder zur Minderung von Eingriffen 
einschließlich Zuordnung der Maßnahmen zu den Grundstücksflächen , auf denen 
Eingriffe zu erwarten sind nach § 8a BNatschG über Festsetzungen nach § 9 (1) Nr. 20 
und 25 BauGB 

7.1 Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe auf privaten Grundstücken
Diese Festsetzungen entfallen:
Alte Fassungen:
7.1.1 Die nicht überbaute Grundstücksfläche  darf max. 10 % versiegelt werden. Dabei ist 
eine vollständige Versiegelung z.B. durch Asphaltdecke, Pflasterungen und Plattenbeläge 
nur für  Garagenzufahrten zulässig.
7.1.2 Das Dachflächenwasser ist in das öffentliche Grabensystem einzuleiten bzw. auf dem 
jeweiligen Baugrundstück zu versickern. Einleitungen in einen Kanal sind unzulässig. Die 
Nutzung des Dachflächenwassers für  Brauchwasserzwecke bleibt unbenommen.
7.1.3 Koniferen bis auf Eiben (Taxus baccata) und Kiefern (Pinus silvestris) sind auf 
öffentlichen und privaten Flächen nicht zulässig.
Neue Fassungen:
7.1.1 bis 7.1.3 Diese Festsetzungen sind entfallen.

Diese Festsetzungen betreffen nicht den Änderungsbereich:
7.1.4 Innerhalb der Maßnahmenfläche A im Westen sind 50 % der Fläche als Gehölzflächen 
(Bäume und Sträucher) anzulegen und zu erhalten. Die Pflanzdichte innerhalb der 
Gehölzflächen beträgt 1 St/m2. Dabei sind innerhalb der Gehölzflächen 25 Bäume der 
nachfolgenden Pflanzenliste anzupflanzen. Die Mindestqualität  der Bäume beträgt  14-16 cm 
Stammumfang in 1 m Höhe über  dem Wurzelhals.
Bäume
Acer campestre Feld-Ahorn
Alnus glutinosa Schwarz-Erle
Carpinus betulus Hainbuche
Fagus sylvatica Rot-Buche
Fraxinus excelsior Esche
Pinus silvestris Wald-Kiefer
Populus tremula Zitter-Pappel
Prunus avium Vogel-Kirsche
Quercus robur Stiel-Eiche
Salix alba Silber-Weide
Sorbus aucuparia Eberesche
Tilia cordata Winter-Linde

Sträucher und Kletterpflanzen
Clematis vitalba Waldrebe
Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Cornus mas Kornelkische
Corylus avellana Hasel
Crataegus monogyna Weißdorn
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen
Hedera helix Efeu
Ligustrum vulgare Liguster
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Prunus padus Trauben-Kirsche
Prunus spinosa Schlehe
Rosa canina Hunds-Rose
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Taxus baccata Eibe
Viburnum opulus Gemeiner Schneeball

Teil B Textliche Festsetzungen

7.1.5 Innerhalb der Maßnahmenfläche B ist flächendeckend eine Wiese anzulegen und zu 
erhalten. Außerdem sind 15 hochstämmige Obstbäume zu pflanzen und zu erhalten. 
Vorhandene Obstbäume und Wiesenflächen sind zu erhalten. Innerhalb der Wiesenfläche 
kann ein Fußweg in wassergebundener Bauweise und in einer maximalen Breite von 2,50 m 
zwischen der Verkehrsfläche und der Maßnahmenfläche C angelegt werden.
7.1.6 Innerhalb der Maßnahmenfläche C sind 15 Einzelbäume und 10 Strauchgruppen von je 
10 Sträuchern der Pflanzenliste unter I.7.1.4 anzupflanzen und zu erhalten. Die verbleibende 
Fläche ist flächendeckend als Wiese anzulegen und zu erhalten. Innerhalb der Wiesenfläche 
können Fußwege in wassergebundener Bauweise und in einer maximalen Breite von 2,50 m 
angelegt werden.

Diese Festsetzung entfällt:
Alte Fassung:
7.1.7 Baumpflanzungen auf Privatgrundstücken
7.1.7 Je Baugrundstück ist mindestens ein hochstämmiger Obstbaum oder ein Baum der 
Liste unter I.7.1.4 zu pflanzen. Die Mindestqualität für die Bäume der Liste beträgt  
Stammumfang 12-14 cm in 1 m Höhe.
Das durch Planzeichen festgesetzte Pflanzgebot von Sträuchern auf Privatgrund ist durch 
die Pflanzung von Straucharten der Liste unter I.7.1.4 als geschlossene einreihige 
Strauchreihe zu erfüllen. Ziergehölze sind bis zu 30 % der Gehölzanzahl zulässig. Der 
Pflanzabstand der Sträucher  beträgt  1 m.
Neue Fassung:
Diese Festsetzung ist entfallen.

Diese Festsetzungen betreffen nicht den Änderungsbereich:
7.2 Ausgleichsmaßnahme für Eingriffe auf öffentlichen Grundstücksflächen
7.2.1 Innerhalb der Maßnahmenfläche D (Bereich des „Königsgrabens“)  sind sämtliche 
Bestände zu erhalten. Zulässig sind allein Durchführungen von Gräben der 
Dachflächenentwässerung bis zum Königsgraben und von einem Fußweg in 
wassergebundener Decke und einer maximalen Breite von 2,50 m. Dabei sind Bäume über  
25 cm Stammumfang in 1 m Höhe zu erhalten.
7.2.2 Innerhalb der Maßnahmenfläche E ist eine Extensivwiese anzulegen und zu erhalten. 
Außerdem sind 5 Bäume der Liste unter I.7.2.6 anzupflanzen und zu erhalten.
7.2.3 Koniferen bis auf Eiben (Taxus baccata) und Kiefern (Pinus sylvestris) sind auf 
öffentlichen Flächen nicht zulässig.
7.2.4 Für die Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung VB 1 und VB 3 sind nur 
versickerungsfähige Bauweisen (Schotterrasen, wassergebundene Decke, Schotterbelag) 
zulässig.
7.2.5 Innerhalb sämtlicher Maßnahmenflächen sind offene Gräben und Retentionsräume 
zulässig.
7.2.6 Für die durch Planzeichen zur Pflanzung festgesetzten Bäume im Straßenraum ist 
nachfolgende Liste verbindlich.

Die Mindestqualität  für  die Bäume beträgt  Stammumfang 18-20 cm in 1 m Höhe.
Tilia cordata Winter-Linde
Quercus robur Stiel-Eiche
Sorbus aucuparia Eberesche
Prunus avium Vogel-Kirsche

7.2.7 Innerhalb der Maßnahmenfläche A ohne diejenige der Festsetzungen I.7.1.4 sind 50 % 
der Flächen als Wiese und 50 % der Flächen als Gehölzflächen (Bäume und Sträucher)  
anzulegen und zu erhalten. Die Pflanzdichte innerhalb der Gehölzflächen beträgt 1 St/m2. 
Dabei sind innerhalb der Gehölzflächen 35 Bäume der Pflanzliste unter I.7.1.4 anzupflanzen. 
Die Mindestqualität der Bäume beträgt 14-16 cm Stammumfang in 1 m Höhe über dem 
Wurzelhals.
7.2.8 Die nicht versiegelten Teilflächen der öffentlichen Verkehrsflächen und die öffentlichen 
Parkplatzanlagen sind als Wildrasen und/oder als Schotterrasen auszubilden. Die Parkplätze 
können auch aus Rasengittersteinen hergestellt werden. Die Befestigung der öffentlichen 
Zufahrtsflächen zu den privaten Garagenzufahrten bleibt unbenommen; sie ist jedoch 
maximal in der Breite der Garagenzufahrt zulässig.

Diese Festsetzung bleibt unverändert:
8. Höhen und Höhenlagen
(§ 9 (2) BauGB)
Die Höhen des Erdgeschosses (Oberkante Fußboden) ist maximal 0,50 m über  der Höhe der 
Straßenbegrenzungslinie im Bereich des Hauszuganges festgesetzt.

II Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
(§ 9 (4) BauGB sowie § 87 Abs. 9 BbgBO vom 15. November 2018)

Diese Festsetzungen entfallen:
Alte Fassungen:
1. Dachform und Dachaufbauten
1.1 Als Dachform werden bis 45° geneigte Dächer mit einer Hauptfirstrichtung in Form von 
Satteldächern oder Satteldächern oder Satteldächern mit Krüppelwalm vorgeschrieben. 
Andere Dachformen sind nur bei untergeordneten Gebäudeteilen zulässig (z.B. Flachdach 
bei Anbauten) wobei die Grundfläche dieser Gebäudeteile 20 % der Grundfläche des 
Gebäudes nicht überschreiten darf.
1.2 Dachaufbauten sind nur auf der straßenabgewandten Seite zulässig. Dachaufbauten 
oder Zwerchhäuser  müssen einen Mindestabstand von 1,50 m von der Giebelwand haben.
Neue Fassungen:
1.1 und 1.2 Diese Festsetzungen sind entfallen.

Neue Festsetzung:
1. Dachneigung, Dachgauben
Die Hauptdächer der Wohngebäude müssen eine Mindestdachneigung von 25° und eine 
maximale Dachneigung von 45° aufweisen. Diese Festsetzung gilt nicht für untergeordnete 
Gebäudeteile wie Dachgauben, Vordächer oder Terrassenüberdachungen, Garagen oder 
Carports. 
Wird das Hauptdach als Grasdach oder Gründach erstellt, ist eine geringere Dachneigung 
von mindestens 12° zulässig.
Dachgauben müssen einen Mindestabstand von 1,50 m von der jeweiligen Giebelwand 
haben.

2. Garagen und Stellplätze
Diese Festsetzung entfällt:
Alte Fassung:
1. Garagen sind unter Einhaltung von 5,00 m Mindestabstand hinter der 
Straßenbegrenzungslinie zu errichten.
Neue Fassung:
2.1 Diese Festsetzung ist entfallen.

3. Gestaltung der Vorgärten, unbebauten Grundstücksteile und Einfriedungen
Diese Festsetzungen entfallen:
Alte Fassungen:
1. Gestaltung und Einfriedung der Vorgärten:
Vorgärten sind als Grünanlagen herzurichten und zu unterhalten. Als Vorgärten gelten die 
Flächen zwischen Straßenbegrenzungslinie und der Gebäudeaußenkante bzw. der 
verlängerten Gebäudeaußenkante bis zur seitlichen Nachbargrenze. 
2. Gestaltung der sonstigen Grundstücksflächen  für Werbeanlagen gelten die Vorschriften 
der LBO.
Neue Fassung:
3.1 und 3.2 Diese Festsetzungen sind entfallen.

Diese Festsetzung wird geändert:
Alte Fassung:
3. Garteneinfriedungen aus lebenden Hecken sind bis zu einer Höhe von max. 1,80 m 
zulässig. Es gilt hierbei die Pflanzliste 7.1.4 für Sträucher . Garteneinfriedungen aus Zäunen 
sind bis zu einer Höhe von max. 1,20 m zulässig.
Neue Fassung:
3. Garteneinfriedungen aus lebenden Hecken sind bis zu einer Höhe von max. 1,80 m 
zulässig. Die Hecken sind mit standortgerechten heimischen Laubgehölzen herzustellen. 
Garteneinfriedungen aus Zäunen sind bis zu einer Höhe von max. 1,20 m zulässig.

Hinweis: Mit dem Original übereinstimmende Kopie.

 - Rechtsverbindlich seit dem 26.08.2020 -


